
2:.A!!d9[yng (vereinfachte Änderung gemäß 6 1 3 BauGB)

B9bgyy!!ggpjan für das Gebiet "lm Erlenaarten"
der Ortsgemeinde Malbera. Kreis Altenkirchen

Präambel
Aufgrund des 5 9 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. 1. S. 2414), in
der zurzeit geltenden Fassung werden folgende Festsetzungen getroffen.

T EXTFE STS ETZ U N G
Die. übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes "lm Erlengarten
1. Anderung" bleiben unverändert!

Neue Festsetzungen

Textliche Festsetzun- BmäBä9 Abs. l Nr. l "Maß der baulichen NutzüD

zu 2.1.2
Bei der Festsetzung zur Grundflächenzahl(GRZ) wird das Wort "maximal" ersatzlos
gestrichen

Abweichende Bestimmung gemäß $ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO
Die sogenannte Kappungsgrenze von 0,8 nach $ 19 Abs. 4 Satz 2, Halbsatz 2
BauNVO findet keine Anwendung
Es verbleibt bei der zulässigen GRZ von maximal 50 v.H. über der festgesetzten
GRZ nach $ 19 Abs. 4 Satz 2, Halbsatz l BauNVO
Weitere Uberschreitungen nach $ 1 9 Abs. 4 Satz 2, Halbsatz 3 BauNVO sind nur
über eine Befreiung möglich

Bg119rdDgDg$1Qchtliche Festsetzungen Dachgestaltuna

Die Festsetzungen zu Drempel werden ersatzlos gestrichen
zu 2.2.1

Textliche Festsetzung gemäß $ 9 Abs. l Nr. 2 und Nr. 10 BauGB i.V. mit $ 14
Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Auf den festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft ist die Errichtung von baulichen
Anlagen nicht zulässig. Dies gilt auch für landwirtschaftliche Haupt- oder Nebenanla-
gen sowie sonstige Nebenanlagen im Sinne des $ 14 BauNVO



Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick
lung von Boden, Natur und Landschaft sowie die Bepflanzung der öffentlichen Grtln-
flächen im Plangebiet werden im Sinne der Satzung über die Erhebung von Kosten-
erstattungsbeträgen nach $$ 135 ff. BauGB den herzustellenden Verkehrsflächen
und den bebaubaren Flächen anteilig wie folgt zugeordnet

>
>
>
>

>

Bebaubare Wohnbauflächen (WA / MD) zu 66.71 %
Haupterschließungsstraßen zu 21.35 %
Nebenerschließungsstraßen nach Südwesten zu 6.26 %
Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (Fußwege)
zu 3.20 %
Wirtschaftswege zu 2,48 %

> Der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Direktion Landesarchäo-
logie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Straße 1. 56077 Koblenz. ist der Bau-
beginn unter oder 0261-6675 3000 an
zuzeigen
Bei etwa vorkommenden Fundstellen wird auf die Meldepflicht nach dem Denk
malschutz- und -pflegegesetz von Rheinland-Pfalz hingewiesen
Die Anforderungen der DIN 4020, DIN EN 1997-1 und:2. DIN 1054 an den Bau-
grund sind zu beachtenl
Bei größeren An- und Umbauten, insbesondere mit Laständerungen, wird eine
objektbezogene Baugrunduntersuchung empfohlen

> Sofern bei Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau gestoßen wird. wird die Einbe-
ziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu objektbezogenen Bau-
grunduntersuchungen empfohlen

>' Aufgrund von Angaben des Landesamtes ftJr Geologie und Bergbau (LBG) wird eine
umweltgeologische Untersuchung empfohlen. Das Schreiben des LBG vom 05.04.2016
istderBegründung beigefügt

>

>

>



Geh- und Fahrrecht ($ 9 Abs. l
Nr. 21 BauGB) zugunsten der
Eigentümer/Nutzer der
landwirtschaftlichen Flächen
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Verfahrensablauf (vereinfachtes Verfahren gem. S 1 3 BauGB)
über die 2. Änderung des Bebauungsplanes

Im Erlengarten
Ortsgemeinde Malberg

$$äl :mslKiziiii :i l
Der Beschluss wurde in der :
Die ortstlbliche Bek3nntman}
$ 2 Abs. l Satz 2 BauGB

ergänzt.
;chlusses nach $ 1 Abs. 8 i.V.m
Nr. 09 vom 04.03.2016

57629 Malberg, den 01 .1
Ortsgemeinde

IAlbert Hüsch

e

57629 Malberg, den 01 .12.201
Ortsgemeinde Malberg

M(Albert Hasch, Ortsbürgermeiste

Den von der Planung berührten Behörden
ist nach $ 13 Abs. 2 Nr
BauGB vom 23.09.2004
lelverfahren während
den.

Belange
2 und $ 3 Abs. 2

gültigen Fassung im Paral-
gegeben wor-

57629 Malberg, den 01 .12.201
Ortsgemeinde Malberg

(Albert Hüsch, Ortsbürgermeister)



Uberdie
und Nr. 3 i.V.m.
(BGBI. l.S. 2414), in der
in der Sitzung vom 25.1

Verfahren nach $ 13 Abs. 2 Nr. 2
Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004

hat der Ortsgemeinderat Malberg

57629 Malberg, den O1 .12
Ortsgemeinde Malberg

IAlbert Htlsch

Der Ortsgemeinderat Malberg hat am 25.11.2016 gemäß $ 10 Abs.
23:09.2004 (BGBI. l S. 2414). in derjpwqils.aülticien Fassuna din 2
Bebauungsplanes "lm Erlengarte 'a a
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l BauGB vom

®
;äüitigen Fassung. die 2. Änderung des
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Ë57629 Malberg, den 01 .12.201

Ortsgemeinde Malbera

(Albert Hüsch, Ortsbtlrgermeister)
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57629 Malberg, den 4:4?..?04 (
Ortsgemeinde Malberg
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lnroert nuscn, ortsbürgermeister)


